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Landesrat der Schülerinnen und Schüler 

Potsdam, den 10.03.2007
des Landes Brandenburg

Breite Straße 15

Haus der Jugend Zimmer 518

14467 Potsdam


Rede des Landesschülerrates vertreten durch Florian Schmidt vor dem Landtag Brandenburg

Anhörung der Mitwirkungsgremien zur Schulgesetznovelle

Sehr geehrter Herr Präsident,

verehrte Damen und Herren,

für mich persönlich ist etwas Besonderes heute vor Ihnen reden zu dürfen. Der Landesrat der Schülerinnen und Schüler, für den ich hier spreche, hat allerdings seine Vorbehalte bezüglich der Wirkung unser hier wahrgenommenen Mitwirkung. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das demokratische Prinzip immer dann versagt, wenn Politik mit dabei im Spiel  ist. Lassen Sie mich dies ganz kurz erläutern: Damit meine ich, dass wir in letzter Zeit in den Mitwirkungsgremien häufig zu hören bekommen, dass sich an bestimmten Vorhaben nichts ändern lässt, da dies oder jenes „politisch gesetzt“ sei. Ich nenne beispielhaft nur zwei Stichworte und Sie werden wissen, wovon ich rede: Koalitionsvertrag und Kopfnoten.  

Dennoch möchte ich mich im Namen des Landesschülerrates bedanken, heute von Ihnen angehört zu werden und wir nehmen gerne diese Möglichkeit als Form der demokratischen Mitwirkung wahr. 

Ich möchte Ihnen die Position des Landesschülerrates zu 4 Paragrafen der Novelle erläutern.

Zu § 4

Rauchverbot auf dem Schulgelände

Natürlich versteht der Landesschülerrat das Anliegen der Landesregierung und schätzt die hier zu erkennende Fürsorge. Auch der Landesschülerrat macht sich Sorgen und ist daher der Meinung, dass das Rauchen in allen öffentlichen Einrichtungen verboten sein sollte und nicht nur an Schulen. Wir freuen uns, dass seit Juli 2006 zumindest die Menschen im Landtag, die sich mit qualmenden Köpfen die Gesetze für uns erarbeiten, nun auch dem Rauchverbot gefolgt sind. Ein Jahr nachdem wir Schülerinnen und Schüler vormachen mussten, wie Ihre Gesetze, meine sehr verehrten Damen und Herren, umgesetzt werden.  

Auch Erwachsene sind vor den Schäden des Rauchens zu bewahren. Daher ist der Landesschülerrat gegen die einseitige Aufnahme des Rauchverbotes an Schulen. Es ist für aus unserer Sicht unglaubwürdig, wenn die Schüler vor den Toren stehen müssen und qualmen, während die Erwachsenen weiterhin in öffentlichen Gebäuden ihre und anderer Menschen Gesundheit gefährden dürfen. 

Zu § 24

Gesamtschulen

Von den zur Zeit 844 Schulen in Brandenburg sind nur noch ca. 35 Gesamtschulen im Gegensatz zu den 90 Gymnasien. Von den wenigen Gesamtschulen sollen nun auch noch in bis zu 10 ein sechsjähriger gymnasialer Bildungsgang eingerichtet werden. 

Der Landesschülerrat kann darin nicht die Besonderheit, die eine Gesamtschule als integrative Schulform darstellen soll, wiedererkennen und spricht sich gegen diese Änderung im § 24 aus. Da kann man die Gesamtschulen auch gleich ganz abschaffen. Der Landesschülerrat verfolgt die momentanen Umstrukturierungen in der Bildungslandschaft mit einigen Bauchschmerzen. 

Dies zeigt sich auch im § 53 

Aufnahmeprüfung für Gymnasien

Die im § 53 geplante Einführung von Eingangstests sind nichts anderes als Aufnahmeprüfungen. Darüber kann mit dem verharmlosenden Begriff „Eingangstest“ nicht hinweggetäuscht werden. Der Landesschülerrat ist der Auffassung, dass damit der Zugang zum Gymnasium weiter beschränkt wird. Aber wo bitteschön, meine sehr verehrten Damen und Herren, sollen zukünftig brandenburgische Schülerinnen und Schüler Zugang zu höherer Bildung gelangen, wenn nicht auf dem Gymnasium? An den Gesamtschulen, dass haben wir ja vorhin schon erkannt, wird es auch immer schwieriger, da es immer weniger werden. 

Der Landesschülerrat steht mit dieser Meinung nicht alleine da. Der Koordinator der OECD für Bildungsstudien, Andreas Schleicher, hat Deutschland dazu ermuntert, den Hochschulzugang zu vereinfachen. Deutschland hat die Quote seiner Hochschüler seit 1995 nur um 8 Prozent steigern können. Und jetzt halten Sie sich fest: Andere OECD Staaten konnten dies um 49 Prozent! (TAZ, 13.9.06)

Wenn wir also wollen, dass mehr Schülerinnen und Schüler  Zugang zu höherer Bildung erlangen, dann muss dies auch mehr Schülerinnen und Schülern ermöglicht werden. Eine Aufnahmeprüfung ist hierbei wohl das am wenigsten geeignete Mittel.  

Welche Mittel sich da viel besser eignen, meine Damen und Herren, das kann man in vielen wissenschaftlichen Untersuchungen nachlesen und muss ich Ihnen hier nicht näher erläutern. Aufnahmeprüfungen gehören meines Wissens allerdings nicht dazu. 

Zu § 21

Die im § 21 geregelte Schulzeitverkürzung, ist nach Auffassung des Landesschülerrates nicht akzeptabel. Gerade wir Schülerinnen und Schüler wissen, was es heutzutage bedeutet, wenn man oder frau das Abitur abzulegen möchte. Wir kennen die Mühen und die Anstrengungen, und diese sind enorm. Ich selber stehe kurz vor dem Abitur und weiß wovon ich spreche. Nun jedoch unseren Schülerinnen und Schülern noch ein Jahr weniger Zeit zu geben und gleichzeitig die Anforderungen zu erhöhen, das grenzt schon an eine gewisse Unkenntnis bezüglich der Belastungen der Schülerinnen und Schülern, welche ich heute hier repräsentiere. Vergessen Sie bitte eines nicht: „Schüler zu sein ist eine der schwersten beruflichen Tätigkeiten, die unser Land zu Bieten hat.“

Lassen Sie mich meine Ausführungen mit einem Zitat von dem vorhin schonerwähnten OECD-Bildungskoordinator, Andreas Schleicher, beenden:

„Für Deutschland reicht es nicht, an Details eines Bildungssystems herumzuschrauben, das aus dem 19. Jahrhundert stammt!“

Ich danke vielmals für die von Ihnen mir entgegenbebrachte Aufmerksamkeit!
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